
Bekanntmachung
des endgültigen Wahlergebnisses

und
der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber

der Ortbeiratswahl Grävenwiesbach

am 26. März 2006

in der Gemeinde Grävenwiesbach

I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 03. April 2006 das endgültige Wahlergebnis im
Wahlkreis Grävenwiesbach ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:

1. Zahl der Wahlberechtigten 1.666 2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 742

3. Zahl der gültigen Stimmen 4.739 4. Zahl der ungültigen Stimmzettel 36

II. Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die
den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen verteilen sich wie folgt:

Lfd.
Nr.

Name der Partei oder Wählergruppe Kurzbezeichnung Stimmen Sitze

1 Christlich Demokratische Union
Deutschlands

CDU 1.725 3

2 Sozial Demokratische Partei Deutschlands SPD 1.034 1

3 Bündnis 90 / Die Grünen GRÜNE 377 1

5 Freie Wählergemeinschaft Grävenwiesbach FWG 1.603 2

III. Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebnen gültigen
Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:

CDU

Lfd.
Nr.

Familienname und Rufname („Frau“ oder „Herr“) Stimmen

101 Herr Book, Winfried 390
102 Herr Bube, Herbert 194
103 Herr Krüger, Michael 186
104 Herr Löw, Mike 230
105 Frau Friedrich, Brigitte 250
106 Herr Grünewald, Markus 194
107 Herr Schlicht, Herbert 281



SPD

Lfd.
Nr.

Familienname und Rufname („Frau“ oder „Herr“) Stimmen

201 Frau Bohn, Irina 341
202 Frau Kaduk, Anja 301
203 Frau Schirrmann, Gudrun 392

GRÜNE

Lfd.
Nr.

Familienname und Rufname („Frau“ oder „Herr“) Stimmen

301 Frau Lisson, Stefanie 210
302 Frau Kegler-Rose, Sabine 167

FWG

Lfd.
Nr.

Familienname und Rufname („Frau“ oder „Herr“) Stimmen

501 Frau Schlicht, Gabriele 503
502 Herr Claudi, Oliver 302
503 Frau Henrici, Carmen 136
504 Herr Radu, Alexander 235
505 Frau Veit, Marion 126
506 Frau Fiedler, Kornelia 115
507 Herr Vetter, Michael 186

IV. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:

Lfd.
Nr.

Familienname und Rufname („Frau“ oder „Herr“) Partei oder
Wählergruppe

101 Herr Book, Winfried CDU
105 Frau Friedrich, Brigitte CDU
107 Herr Schlicht, Herbert CDU
203 Frau Schirrmann, Gudrun SPD
301 Frau Lisson, Stefanie GRÜNE
501 Frau Schlicht, Gabriele FWG
502 Herr Claudi, Oliver FWG

V. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises binnen einer
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch der
wahlberechtigten Person, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn
eins von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte, unterstützen; bei mehr als
10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen.
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei mir einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im
Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr
geltend gemacht werden, § 55 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 25 KWG.

Grävenwiesbach, den 05.04.2006 Sabine Bleutge
(stellv. Gemeindewahlleiterin)


